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§ 33 TKJHG
 TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.02.2021

(1) P egepersonen und Personen, die Minderjährige oder junge Erwachsene im Rahmen einer sozialpädagogischen

P egestelle oder als Bereitschaftsp egerinnen betreuen, haben zur Erleichterung der mit der P ege verbundenen

Lasten gegenüber dem Land Tirol Anspruch auf P egeelterngeld. Bei der erstmaligen Übernahme eines

minderjährigen P egekindes besteht darüber hinaus gegenüber dem Land Tirol ein Anspruch auf Gewährung eines

Ausstattungsbeitrages.

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung die Höhe des P egeelterngeldes unter Berücksichtigung des

Betreuungsaufwandes und der Lebenshaltungskosten nach Altersstufen sowie die Höhe des Ausstattungsbeitrages

festzusetzen. Die Höhe des P egeelterngeldes für die Betreuung von jungen Erwachsenen entspricht jener, die bis

zum vollendeten 18. Lebensjahr gewährt wird.

(3) Das P egeelterngeld ist auf schriftlichen Antrag der Anspruchsberechtigten in der in der Verordnung nach Abs. 2

festgesetzten Höhe zu gewähren. Im Fall eines Sonderbedarfes eines P egekindes kann ein entsprechend höheres

Pflegeelterngeld gewährt werden. Auf die Gewährung des höheren Pflegeelterngeldes besteht kein Rechtsanspruch.

(4) Für die Verp ichtung zum Ersatz des P egeelterngeldes und für den Übergang der Forderungen des P egekindes

auf das Land Tirol gilt § 15 Abs. 2, 3, 4 und 6 sinngemäß. Für die Beitragsp icht der Gemeinden zum Aufwand des

Landes Tirol für das Pflegeelterngeld gilt § 15 Abs. 7 und 9 sinngemäß.
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